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2 Kap. 1 Einführung 

1 Einführung 

Die Musterkarten für die einheitliche Gestaltung Landschaftspflegerischer Begleitpläne im 
Straßenbau (Musterkarten LBP) ergänzen die Richtlinien für die landschaftspflegerische Be-
gleitplanung im Straßenbau (RLBP) und setzen kartografisch um, was in den Richtlinien me-
thodisch beschrieben ist. 

Die zur Anwendung empfohlene vereinheitlichte Darstellung der kartografischen Inhalte ist 
eine Fortentwicklung der Musterkarten für die einheitliche Gestaltung Landschaftspflegeri-
scher Begleitpläne im Straßenbau (Musterkarten LBP); Ausgabe 1998. 

Die kartografische Darstellung ist prinzipiell als Ergänzung der textlichen Erläuterungen des 
landschaftspflegerischen Begleitplanes und des Artenschutzbeitrages zu verstehen. In die-
sem Sinne unterstützt diese die Nachvollziehbarkeit der Abhandlung der Eingriffsregelung 
sowie der artenschutzrechtlichen Prüfung und fördert das Verständnis der Ergebnisse der 
jeweiligen Arbeitsschritte.  
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2 Allgemeine Anforderungen 

2.1 Grundsätze und Rahmenbedingungen  

Die Musterkarten beschreiben die Regelinhalte von Plänen, setzen grundlegende Rahmen 
und bestimmen Prinzipien, die eine willkürliche Systematik und Darstellung ausschließen 
(z.B. im Hinblick auf Layout und Datenmanagement). Möglichkeiten der Ergänzung und Ab-
wandlung von Darstellungsweisen verbleiben, so dass auch „Projektbesonderheiten“ Rech-
nung getragen werden kann. 

Auf der Grundlage der Anforderungen an die landschaftspflegerische Begleitplanung sind 
neben den eingriffsrelevanten Darstellungen artenschutzrechtliche Belange, Angaben zu 
FFH- und Vogelschutzgebieten sowie gegebenenfalls weitere Inhalte, die über die Eingriffs-
sachverhalte hinausgehen, zu berücksichtigen.  

Die Plandarstellung wird auf die funktionale Betrachtungsweise, die Maßgeblichkeit von 
Funktionen und Strukturen und die Planungsrelevanz als wesentliche Aspekte der land-
schaftspflegerischen Begleitplanung abgestimmt. 

Die kartografische Darstellung gibt die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsschritte der land-
schaftspflegerischen Begleitplanung in eigenständigen Plänen wieder. Die Musterkarten be-
rücksichtigen die Pläne, die in der Regel bei der Erstellung eines LBP anzufertigen sind. 

2.2 Maßstab der Plandarstellung 

Prinzipiell ist der Maßstab der einzelnen Kartendarstellungen den jeweiligen Darstellungser-
fordernissen anzupassen. Dennoch sollte üblicherweise von den Kartenmaßstäben ausge-
gangen werden, die bei den einzelnen Plänen (siehe Kap. 3) benannt werden. 

Im Regelfall sind die Maßstäbe und Blattschnitte der technischen Planung zu übernehmen. 
Fallweise können andere Maßstäbe zum Einsatz kommen (z. B. bei großräumigen Übersich-
ten oder Planausschnitten). 

2.3 Kartengrundlagen 

In Abhängigkeit von den jeweiligen Darstellungsinhalten oder auch der Plangrafik sind die 
aktuellen amtlichen Geobasisdaten der Landesvermessung sowie die Katasterunterlagen als 
Kartengrundlagen zu wählen.  

Auf die Genehmigung zur Verwendung und Vervielfältigung der amtlichen Geobasisdaten 
oder sonstigen Kartengrundlagen ist in den Plänen hinzuweisen. 
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2.4 Farbgebung und Grafik 

Eine farbige Gestaltung der Pläne wird als Standard vorausgesetzt. Die Verwendung von 
Farben richtet sich nach den Planinhalten und sollte sich an den jeweiligen Themen orientie-
ren (z. B. blauer Farbton für wasserbezogene Themen). Die Farbgebung ist eindeutig und so 
anzulegen, dass Verwechslungen ausgeschlossen werden können.  

Sie ist in Anlehnung an die in der Musterlegende (siehe Anhang II) angewandte Darstel-
lungsweise vorzunehmen.  

2.5 Legende, Stempelfeld, Kartenformat 

Die Erläuterung der Planinhalte bzw. der Plangrafik (Symbole, Signaturen, Textkürzel und 
Farben) erfolgt in der zugeordneten Legende und berücksichtigt alle Zeichen, die in dem je-

weiligen Plan verwendet worden sind
1
. 

In der Regel ist die erläuternde Legende Teil des Kartenblattes. Bei kleinen Blattgrößen, um-
fangreichen Legendeninhalten oder Planwerken können diese aber auch in einem separaten 
Legendenblatt oder Legendenheft thematisch zusammengefasst werden; in den Plänen ist 
dann hierauf zu verweisen.  

Maßstabsleiste, Nordpfeil und der Genehmigungshinweis zur Verwendung der Kartengrund-
lage sollten im Plan angeordnet werden, können aber auch der Legende zugeordnet sein. 

Das Stempelfeld ist Bestandteil der Legendenleiste und in der Regel mit den bereitgestellten 
technischen Planunterlagen hinsichtlich Form, Struktur und Inhalten vorgegeben; wesentli-
che Inhalte sind Projekt- und Planbezeichnung.  

Alle Planunterlagen sollten Randkoordinaten erhalten, die eine Verortung unter Zuhilfenah-
me von GPS-Geräten ermöglichen. 

Die Größe des Kartenblattes orientiert sich an den darzustellenden Inhalten des Naturhaus-
halts und der technischen Planung und sollte hierbei soweit möglich in Höhe und/oder Breite 
einem DIN-Format entsprechen.  

 

                                                

1
 Da die vorliegenden Musterkarten nicht alle möglichen Sachverhalte abbilden können, werden weitere mögliche Inhalte, die 

über die verwendeten „projektspezifischen“ Darstellungen hinausgehen, in einer umfassenden Musterlegende (siehe Teil B An-
lage zu Kap. 1) erläutert. 
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3 Planwerk des LBP 

3.1 Überblick  

Das Planwerk des LBP setzt sich in der Regel aus fünf Einzelplänen zu folgenden Themen 
zusammen: 

• Bestandsübersicht 

• Bestand und Konflikte 

• Artenschutz 

• Maßnahmenübersicht 

• Maßnahmen 

Je nach Art und Größe des Vorhabens sowie Umfang der naturschutzfachlich darzustellen-
den Sachverhalte können Pläne entfallen (z. B. Übersichtspläne) oder Themen zusammen-
geführt werden (z. B. Bestand und Konflikte und Artenschutz). Die Anzahl der Pläne ergibt 
sich u.a. aus der kartographischen Darstellbarkeit der relevanten Sachverhalte. 

Bei kleineren Vorhaben kann die Darstellung der landschaftspflegerischen Maßnahmen im 
Lageplan des technischen Entwurfs sinnvoll sein. Die Darstellungsformen entsprechen de-
nen des Maßnahmenplans. 

3.2 Plan „Bestandsübersicht“  

Der Plan „Bestandsübersicht“ hat im Wesentlichen zwei Funktionen: 

Es werden die Bezugsräume und die relevanten Kriterien für deren Abgrenzung im betroffe-
nen Naturraum als Ergebnis der Planungsraumanalyse dargestellt. Hieraus ergibt sich der 
spezifische Untersuchungsraum für den LBP, der gegebenenfalls um externe Maßnahmen-
flächen ergänzt wird (Planungsraum).  

Darüber hinaus stellt der Plan den Bereich der flächendeckenden Biotoptypenkartierung
2
 

dar. Darin werden die erfassten Biotoptypen farbig wiedergegeben.  

Eine weitere Grundlageninformation ist die Darstellung der flächigen Schutzgebiete.  

Die Bestandsübersicht entwickelt sich aus der Planungsraumanalyse und wird im weiteren 
Planungsprozess ergänzt und aktualisiert. Die jeweiligen Zwischenstände können daher 
auch als Arbeitskarten im Beteiligungs- und Abstimmungsprozess dienen.  

                                                

2
 Der kartierte Bereich der Biotoptypen bzw. Bereiche sonstiger Erfassungen (z. B. Fauna, Landschaftsbild) werden projekt-

bezogen definiert. Der kartierte Bereich umfasst auch die Maßnahmenräume. 
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Die Bestandsübersicht sollte möglichst auf einem Kartenblatt abgebildet werden. Der Dar-
stellungsmaßstab liegt in Abhängigkeit von Projektgröße und projektspezifischen Erforder-
nissen zwischen 1 : 10.000 und 1 : 25.000. Je nach Projektumfang ist auch ein Verzicht auf 
den Plan denkbar. 

Planinhalte: 

• Topografie 

• Höhenlinien 

• Nutzungstypen (Übernahme aus Geodatenbasis): 

blass-farbige Darstellung generalisierter Nutzungstypen (im Fallbeispiel: Wälder, Offen-
land, Fließgewässer, Siedlungen) 

• maßgebliche Funktionen und Strukturen: 

die Abgrenzung der Bezugsräume erfolgt i.d.R. über die Nutzungstypen und das Relief, 
ist die Abgrenzung der Bezugsräume hierüber nicht möglich oder nachvollziehbar, wer-
den weitere maßgebliche Funktionen und Strukturen abgebildet (z. B. Kennzeichnung 
bestimmter Bodentypen anhand digitaler Bodenkarten); geeignete Darstellungsformen 
sind der Musterlegende (siehe Teil B Anlage zu Kap. 1) zu entnehmen 

• Bezugsräume: 

Abgrenzung und Kennzeichnung (Nummer und Name) der Bezugsräume, Darstellung 
der Raumgrenzen über den Wirkraum des Vorhabens hinaus, sofern dies für das Auf-
zeigen von naturräumlichen bzw. funktionalen Zusammenhängen erforderlich erscheint 

• technische Planung: 

maßstabsgerechte Darstellung
3
 nach Art, Lage und Querschnitt (Trassierung) 

• Biotoptypen: 

flächendeckende farbige Darstellung von Biotoptypen innerhalb des kartierten Raumes 
zur Dokumentation der Grundlagenerfassung 

• Schutzgebiete/ -objekte (nachrichtlich): 

Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet; Natur-
park, Naturdenkmal, geschützter Landschaftsbestandteil, FFH-Gebiet, Vogelschutzge-
biet; Wasserschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet - u. a.  

• Blattschnitte: 

Blattschnitte des Plans „Bestand und Konflikte“ 

                                                

3
 Die Darstellung der Technik entstammt entweder einer maßstabsangepassten technischen Planung oder basiert auf einer 

reduzierten Darstellung der technischen Lagepläne (z. B. Verzicht auf Böschungssignatur). 
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3.3 Plan „Bestand und Konflikte“ 

Bestand und Konflikte werden grundsätzlich in einem Plan dargestellt. Ist die Lesbarkeit auf-
grund der Informationsdichte eingeschränkt, kann der Plan projektbezogen unterteilt werden. 
Je nach Vorhaben ist sowohl eine Unterteilung in die darzustellenden naturhaushaltlichen 
Funktionen als auch die Trennung von Bestand und Konflikten möglich. 

Der Darstellungsmaßstab beträgt im Regelfall 1 : 5.000. Zur Darstellung vielschichtiger 
Sachverhalte oder um einen identischen Blattschnitt mit dem Lageplan der technischen Pla-
nung und den Maßnahmenplänen zu erreichen, können Bestand und Konflikte alternativ 
auch in größerem Maßstab (z.B. 1 : 1.000) dargestellt werden. Bei größeren Vorhaben mit 
mehreren Kartenblättern kann es darüber hinaus sinnvoll sein, die Legende von der Plandar-
stellung zu trennen und in einem eigenständigen Legendenblatt darzustellen. 

Die Darstellung des aktuellen Bestandes von Natur und Landschaft erfolgt im Plan „Bestand 
und Konflikte“ differenziert nach den abgegrenzten Bezugsräumen und beschränkt sich auf 
die maßgeblichen und planungsrelevanten Funktionen. Auf eine Wiedergabe von Inhalten, 
die für die Beurteilung der Konfliktsituation zu keinem weiteren Erkenntniszuwachs beitra-
gen, wird verzichtet. Im Untersuchungsraum können sich die dargestellten Funktionen und 
Funktionselemente je nach Bezugsraum unterscheiden.  

Die für einen Bezugsraum maßgeblichen Funktionen und Strukturen werden in einer 
schwarz/weiß-Darstellung gekennzeichnet. Die im jeweiligen Bezugsraum maßgeblichen 
Funktionen und Strukturen, die durch das Vorhaben beeinträchtigt sind (Planungsrelevanz) 
oder durch naturschutzfachlich begründete Vermeidungsmaßnahmen aufrecht erhalten blei-
ben, werden farbig hervorgehoben. 

Die Lokalisierung der in einem Bezugsraum beeinträchtigten Funktionen und Strukturen 
(= Konflikte) erfolgt prinzipiell durch die Überlagerung mit den Wirkungen des geplanten Vor-
habens (technische Planung, Wirkzonen).  

Vorschläge zur grafischen Umsetzung werden in den Legenden aufgezeigt (siehe An-
hang II). 

Jedem abgegrenzten Bezugsraum wird eine Textbox zugewiesen, die neben der Nummer 
und Kurzbezeichnung des Bezugsraumes eine schwarz/weiß-Codierung der maßgeblichen 
Funktionen des Bezugsraumes beinhaltet (siehe nachfolgende Darstellung). Die Funktions-
kürzel der vom Vorhaben beeinträchtigten maßgeblichen Funktionen und Strukturen werden 
rot gekennzeichnet: 
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Die Kurzbezeichnung ist in der Planlegende zu erläutern. Die Kennung der Funktionen kann 
wie folgt vorgenommen werden (siehe auch RLBP Anhang II): 

B:  Biotopfunktion / Biotopverbundfunktion / Habitatfunktion für wertgebende Tierarten 

Bo:  natürliche Bodenfunktion (biotische Standortfunktion, Regler- und Speicherfunkti-
on, Filter- und Pufferfunktion des Bodens) 

Gw:  Grundwasserschutzfunktion 

Ow:  Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt 

K:  klimatische / lufthygienische Ausgleichsfunktion (bei Siedlungsbezug) 

L:  Landschaftsbildfunktion / landschaftsgebundene Erholungsfunktion 

Die Nummerierung der Konflikte ist eine Kombination der Bezugsraum-Nr. und des Kürzels 
der betroffenen Funktion (z. B. 1 B = Biotopfunktion im Bezugsraum 1; 5 L = Landschaftsbild 
im Bezugsraum 5). 

Bei größeren Bezugsräumen und/oder komplexen Konfliktsituationen kann es sinnvoll sein, 
die Beeinträchtigungen innerhalb eines Bezugsraums zu untergliedern und durchzunumme-
rieren. Soweit für die Lesbarkeit der Karte erforderlich, können auch beschreibende Textfel-
der ergänzt werden. 

Über die Konfliktkürzel und den Bezugsraum erfolgt die Verknüpfung zwischen der Plandar-
stellung, dem Maßnahmenblatt und der vergleichenden Gegenüberstellung. 

Habitate und Funktionsbeziehungen planungsrelevanter Tierarten sowie deren Beeinträchti-
gungen durch das Vorhaben werden unabhängig der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände (siehe Kap. 3.4) nach den Bewertungsmaßstäben der Eingriffsregelung dargestellt. 
Die planungsrelevanten Arten der Eingriffsregelung können über die des Artenschutzes hi-
nausgehen (z.B. Rotwild, Fische, Heuschrecken). 

Sofern in einem Bezugsraum keine besonderen bzw. wertgebenden Funktionen oder Struk-
turen vorhanden sind, werden in der Bestands- und Konfliktkarte zumindest die betroffenen 
Bodenfunktionen als planungsrelevant berücksichtigt. Hierzu wird der Trassenbereich farbig 
gekennzeichnet.  

Im Falle planungsrelevanter Vorbelastungen, die sowohl den funktionalen Wert des Bestan-
des wie auch dessen Sensibilität gegenüber vorhabensbedingten Wirkungen maßgeblich 
beeinflussen (z.B. Lärm- und Schadstoffbelastung, Barrierewirkung vorhandener Verkehrs-
träger bei Ausbauvorhaben oder Bündelung von Verkehrsachsen), können diese über eine 
geeignete Plangrafik dargestellt werden. 

Die Vorgehensweise ermöglicht einen schnellen „Zugriff“ auf die landschaftsbestimmenden 
Funktionen und Strukturen sowie die konfliktträchtigen Bereiche. 
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Planinhalte: 

• Kataster / Topografie (aktuelle Geobasisdaten) 

• Höhenlinien  

• technische Planung: 

- maßstabsgerechte Darstellung nach Art, Lage und Querschnitt (Trassierung), ein-
schließlich der Bauflächen 

- Bauwerkskästen und deren Grau-Schattierung bei Bauwerken, die primär natur-
schutzfachlich begründete Vermeidungsmaßnahmen sind 

• Wirkdistanzen: 

- Effektdistanzen und kritischer Schallpegel (Isophone) planungsrelevanter Tierarten 
(vornehmlich Vögel) 

- Reichweite von Wirkungen, bei denen mit Beeinträchtigungen maßgeblicher Funkti-
onen / Strukturen potenziell zu rechnen ist 

- Wahl der Anzahl und des Abstands der Distanzlinien zur Trasse (gemessen vom 
Fahrbahnrand) in Abhängigkeit von den planungsrelevanten Funktionen (im Fallbei-
spiel avifaunistische Effektdistanz von 100 m, maximale Wirkraumgrenze für NOX 
von 200 m sowie für Erholung und Avifauna relevanter Schallpegel von 52 
dB(A) tags)  

• Bezugsräume: 

Abgrenzung und Kennzeichnung (Nummer und Name) der Bezugsräume 

• Biotoptypen: 

- Kennzeichnung von Biotoptypen innerhalb des kartierten Raumes über den jeweils 
anzuwendenden Landesschlüssel (im Fallbeispiel BfN-Codierung) 

- Zuordnung der LRT-Codes 

• Schutzgebiete/ -objekte (nachrichtliche Übernahme, sofern vom Vorhaben betrof-
fen): 

Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet; Natur-
park, Naturdenkmal, geschützter Landschaftsbestandteil, gesetzlich geschützter Biotop, 
FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet; Wasserschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet –- u. a.  

• maßgebliche Funktionen und Strukturen: 

s / w-Darstellung der für einen Bezugsraum maßgeblichen Funktionen und Strukturen 
und Codierung in der Textbox 

• Konflikte: 

farbige Darstellung der in einem Bezugsraum beeinträchtigten maßgeblichen Funktionen 
und Strukturen sowie Hervorheben der jeweiligen Funktionskürzel innerhalb der Text-
box. 
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3.4 Plan „Artenschutz“  

Die Inhalte des Artenschutzes werden in der Regel in einem eigenständigen Plan im Maß-
stab des Bestands- und Konfliktplanes dargestellt. Wesentlich für die Maßstabswahl ist die 
nachvollziehbare Abbildung der Funktionalität der Lebensstätten. 

Können die artenschutzrechtlichen Inhalte aufgrund einer überschaubaren Informationsdich-
te in den Plan „Bestand und Konflikte“ eingebunden werden, ist ein Verzicht auf den Plan 
„Artenschutz“ möglich. Die Lesbarkeit aller Informationen ist hierbei zu gewährleisten. 

Der Plan „Artenschutz“ dient parallel zum Plan „Bestand und Konflikte“ der Ergebnisdoku-
mentation der artenschutzrechtlichen Bestandsinformationen sowie der Darstellung der rele-
vanten Vermeidungsmaßnahmen, der Beeinträchtigungen und der Verbotstatbestände. Die 
artenschutzrechtlich erforderlichen CEF- und FCS-Maßnahmen werden im Plan „Maßnah-
men“ dargestellt und gekennzeichnet. 

Die Abbildung der Habitate der relevanten Arten erfolgt in erster Linie über die farbige Dar-
stellung der Biotoptypen im engeren Untersuchungsraum sowie der Nutzungstypen darüber 
hinaus. Die Darstellung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt fallweise über Symbole 
oder Flächenabgrenzung. Flächen werden abgegrenzt, wenn es inhaltlich und kartogra-
phisch erforderlich und möglich ist. 

Zur differenzierteren Darstellung faunistischer Sachverhalte dienen weiterhin die Karten der 
faunistischen Sondergutachten. Sofern diese nicht Bestandteil der Entwurfsunterlagen wer-
den, ist die Darstellung im Plan „Artenschutz“ ggf. um andere planungsrelevante Inhalte zu 
erweitern. 

Die Darstellung der Verbotstatbestände erfolgt über die Symbole der planungsrelevanten Ar-
ten. Unterschieden wird zwischen den Prognoseaussagen: der Verbotstatbestand tritt ein, 
der Verbotstatbestand tritt unter Berücksichtigung von CEF-Maßnahmen nicht ein und der 
Verbotstatbestand tritt ohne weitere Vorkehrungen nicht ein. Die Beeinträchtigungssituation 
kann soweit erforderlich über Textfelder weitergehend erläutert werden. 

Planinhalte: 

• Kataster / Topografie (aktuelle Geobasisdaten) 

• technischen Planung: 

maßstabsgerechte Darstellung nach Art, Lage und Querschnitt (Trassierung), ein-
schließlich der Bauflächen  

• Wirkdistanzen: 

- Effektdistanzen und kritischer Schallpegel (Isophone) planungsrelevanter Tierarten 
(vornehmlich Vögel) 

- Wahl der Anzahl und des Abstands der Distanzlinien zur Trasse (gemessen vom 
Fahrbahnrand) in Abhängigkeit von den artspezifischen Empfindlichkeiten (im Fall-
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beispiel Effektdistanzen: 100 m, 200 m, 300 m und 400 m und kritische Schallpegel: 
47 dB(A) nachts / 52 dB(A) tags und 55 dB(A) tags) 

- Zuordnung der planungsrelevanten Arten zu den jeweiligen Distanzen und Schall-
pegeln in tabellarischer Form als Bestandteil der Legende 

• Vermeidungsmaßnahmen: 

Darstellung der technischen Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Querungshilfen sowie Leit- 
und Sperreinrichtungen) sowie der zugeordneten Bauwerkskästen 

• Bezugsräume: 

Abgrenzung und Kennzeichnung (Nummer und Name) der Bezugsräume 

• Biotoptypen: 

Blass-farbige Darstellung der Biotoptypen innerhalb des kartierten Raumes sowie Kenn-
zeichnung der Biotoptypen über den jeweils anzuwendenden Landesschlüssel (im Fall-

beispiel BfN-Codierung) 

• Nutzungstypen (Übernahme aus Geodatenbasis): 

blass-farbige Darstellung generalisierter Nutzungstypen (im Fallbeispiel: Wälder, Offen-

land, Fließgewässer, Siedlungen) außerhalb der Biotoptypenkartierung 

• planungsrelevante Arten und Lebensstätten: 

Darstellung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und faunistischen Funktionsbeziehun-
gen für jede im Untersuchungsraum vorkommende planungsrelevante Art mit Kürzel für 
den Artnamen nach Standardliste 

- als Symbol: angenommenes Zentrum der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte (Vor-
kommens- bzw. Revierzentrum) 

- als Fläche: flächenhaften Ausdehnung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte (soweit 
sinnvoll abgrenzbar) 

- Unterteilung in Artengruppen, wie Säugetiere, Vögel, Pflanzen u. a. (im Fallbeispiel 
farbig ausgefüllte Symbole / Textkästchen) 

• Verbotstatbestände: 

Kennzeichnung der Arten (wie auch der bei der jeweiligen Art betroffenen faunistischen 
Funktionsbeziehung) bei denen der Verbotstatbestand eintritt, somit also eine Ausnah-
mezulassung nach § 45 Absatz 7 BNatSchG erforderlich wird (im Fallbeispiel:  

- rotes Artkürzel im rot umrandeten Textkästchen = Verbotstatbestand tritt ein 

- schwarzes Artkürzel im schwarz umrandeten Textkästchen = Verbotstatbestand tritt 
unter Berücksichtigung von CEF-Maßnahmen nicht ein  

- weißes Artkürzel im weiß umrandeten Textkästchen = Verbotstatbestand tritt auch 
ohne Maßnahmen nicht ein) 

In Abstimmung mit den Naturschutzbehörden kann es bei besonders seltenen und / oder 
empfindlichen Arten sinnvoll sein, die Fundorte nur schematisiert oder gar nicht darzustellen, 
um die Arten vor Zugriffen Dritter zu schützen.  
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3.5 Plan „Maßnahmenübersicht“  

Der Plan „Maßnahmenübersicht“ stellt die landschaftspflegerischen Maßnahmen möglichst 
auf einem Kartenblatt dar. Der Übersichtsplan verdeutlicht, wie die Maßnahmen innerhalb 
der betroffenen und benachbarten oder vergleichbaren Bezugsräume verteilt und angeordnet 
sind. Die Maßnahmen werden in generalisierter Form (Maßnahmengruppen) aus den Maß-
nahmenplänen übernommen. Sie können für die Maßnahmenübersicht beispielsweise wie 
folgt zusammengefasst werden:  

• Maßnahmen in Wäldern und Erstaufforstungen, 

• Maßnahmen im Offenland, 

• Maßnahmen an Gewässern, 

• Anlage von Gehölzstrukturen (z.B. Einzelbäume, Baumreihen), 

• Maßnahmen an der Trasse. 

Der Darstellungsmaßstab liegt je nach Projektgröße und projektspezifischen Erfordernissen 
zwischen 1 : 5.000 und 1 : 25.000. Bei kleinen Straßenbauvorhaben (z. B. Kurvenausbau) 
und der trassennahen Anordnung der Maßnahmenflächen kann sich die Anfertigung einer 
Maßnahmenübersicht erübrigen, sofern sich die darzustellenden Inhalte alle im Blattschnitt 
des einen technischen Lageplans wiedergeben lassen. 

Planinhalte: 

• Topografie 

• Höhenlinien 

• technische Planung: 

maßstabsgerechte Darstellung
4
 nach Art, Lage und Querschnitt (Trassierung) 

• Nutzungstypen (Übernahme aus Geodatenbasis): 

blass-farbige Darstellung generalisierter Nutzungstypen (im Fallbeispiel: Wälder, Offen-

land, Fließgewässer, Siedlungen) 

• Bezugsräume: 

Abgrenzung und Kennzeichnung (Nummer und Name) des Bezugsraumes 

• Maßnahmen: 

- Abgrenzung und Darstellung von Maßnahmengruppen (siehe oben) sowie Codie-
rung der Maßnahmen (siehe Teil B Kap. 3.6) 

- Auflistung der Maßnahmen im Legendenfeld (Maßnahmenkennung und Beschrei-
bung der Maßnahmenart) 

                                                

4
 Die Darstellung der Technik entstammt entweder einer maßstabsangepassten technischen Planung oder basiert auf einer 

reduzierten Darstellung der technischen Lagepläne (z. B. Verzicht auf Böschungssignatur). 
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Maßnahmen an der Trasse werden aufgrund der in der Regel bestehenden Kleinteilig-
keit der Maßnahmen nicht mit einer Maßnahmenkennung versehen.  

• Schutzgebiete (nachrichtlich): 

Darstellung von Natura 2000-Gebieten und Naturschutzgebieten, sofern ein Maßnah-
menbezug zu diesen Gebieten besteht 

• Blattschnitte: 

Blattschnitte des Plans „Maßnahmen“ 

3.6 Plan „Maßnahmen“  

Der Plan „Maßnahmen“ beinhaltet alle Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (einschließlich der Maßnahmen aus dem Artenschutz und dem Natura 2000 
Gebietsschutz) im Maßstab und Blattschnitt des straßentechnischen Lageplans. Der Darstel-
lungsmaßstab liegt in der Regel bei 1 : 1000. Die über den Blattschnitt des straßentechni-
schen Lageplans hinausgehenden Maßnahmen werden in einem Anschlussblatt in der Regel 
im gleichen Maßstab dargestellt. 

Die Maßnahmen sind so detailliert darzustellen, dass die flächenmäßige Betroffenheiten von 
Flurstücken ersichtlich und die Maßnahmenziele eindeutig erkennbar sind. Alle weiteren In-
formationen sind dem Maßnahmenblatt zu entnehmen. Die eindeutige Zuordnung ist über 
die Codierung der Maßnahmen (Maßnahmenkennung) zu gewährleisten: 

 

Die erste Zahl des Codes (vor dem Punkt) wird für die Nummer eines Maßnahmenkomple-
xes sowie für Einzelmaßnahmen, die nicht Bestandteil eines Maßnahmenkomplexes sind, 
vergeben. Die Zuweisung erfolgt lageabhängig und in einer örtlichen Abfolge (z. B. von West 
nach Ost oder von Nord nach Süd im Planungsraum).  

Die zweite Zahl entspricht der Nummer der Einzelmaßnahme innerhalb eines Maßnahmen-
komplexes. 

Der Großbuchstabe steht für den Maßnahmentyp. Es gibt folgende Maßnahmentypen: 

• Vermeidung 

• Ausgleich 

• Ersatz 

• Gestaltung 
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Sofern die jeweilige Maßnahme eine besondere Funktion für den Arten- oder Natura 2000-
Gebietsschutz einnimmt, wird dieses über einen Index in der Maßnahmenkennung gesondert 
vermerkt: 

• FFH: Schadensbegrenzungs- oder Kohärenzsicherungsmaßnahme (Natura 2000)  

• CEF: artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten (continuous ecological functionality)  

• FCS: artenschutzrechtliche kompensatorische Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Er-
haltungszustands (favourable conservation status) 

Die Indices werden i.d.R. bei Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen, in Einzelfällen auch 
bei Ersatzmaßnahmen verwendet. Sofern mehrere Funktionen zutreffen, wird nur ein Index 
in das Maßnahmenkürzel aufgenommen, hier geht der Gebietsschutz vor den Artenschutz. 

Die Nummerierung der einzelnen Maßnahmenblätter ist innerhalb eines Vorhabens fortlau-
fend, mit eins beginnend, durchzuführen. Die fortlaufende Nummerierung schließt sowohl die 
Komplexmaßnahmen als auch die Einzelmaßnahmen mit ein. Es sollten keine Lücken in der 
Nummerierung entstehen.  

Die geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen werden farbig und der Bestand ein-
schließlich Biotoptypenkürzel nachrichtlich schwarz / weiß dargestellt. Bei der Darstellung 
der Maßnahmen ist entsprechend der zu entwickelnden Biotope die Farbskala der Be-
standsdarstellung zu verwenden. 

Maßnahmen, die eine Neuanlage von Biotopstrukturen vorsehen, werden im Regelfall flächig 
farbig, Weiterentwicklungen aus bereits bestehenden Biotopstrukturen werden als farbige 
Schraffur dargestellt. 

Planinhalte: 

• Topografie 

• Kataster: 

über die Darstellung des Katasters werden die eigentumsrechtlichen Betroffenheiten 
deutlich 

• technische Planung: 

- maßstabsgerechte Darstellung nach Art, Lage und Querschnitt (Trassierung), ein-
schließlich der Bauflächen 

- Bauwerkskästen, Grau-Schattierung bei Bauwerken, die primär naturschutzfachlich 
begründete Vermeidungsmaßnahmen sind 

• Bezugsräume: 

Abgrenzung und Kennzeichnung (Nummer und Name) der Bezugsräume 

• Biotoptypen: 

schwarz / weiß-Darstellung der Abgrenzung und Kennzeichnung der Biotoptypen inner-
halb des kartierten Raumes (einschl. der Maßnahmenflächen) 
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• Maßnahmen: 

- Abgrenzung und Codierung der Maßnahmen (siehe oben) 

- Auflistung der Maßnahmen im Legendenfeld (Maßnahmencodierung und Beschrei-
bung der Maßnahmenart) 
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4 Hinweise zur technischen Bearbeitung 

4.1 Datenverwaltung, Analyse und Darstellung 

Im Zuge der Bearbeitung von Landschaftspflegerischen Begleitplänen sind im großen Um-
fang raumrelevante Daten zu verwalten, zu analysieren und darzustellen. Als technische 
Hilfsmittel hierfür eignen sich im besonderen Maße Geographische Informationssysteme 
(GIS), die eine 

• strukturierte Verwaltung und Speicherung der im Rahmen der LBP-Bearbeitung ver-
wendeten raumbezogenen Daten, 

• automatisierte Analyse und Ermittlung der Eingriffstatbestände und 

• standardisierte (karto-)graphische Darstellung und Dokumentation sowohl der Grund-
lagen wie auch der Ergebnisse 

ermöglichen. 

Die Bearbeitung von landschaftspflegerischen Begleitplänen mit Hilfe von GIS sind mittler-
weile in der Planungspraxis weitgehend etabliert. Daneben ist aber auch die Verwendung 
von CAD-Systemen weit verbreitet. Allerdings sind die Möglichkeiten dieser Programme, ins-
besondere hinsichtlich einer automatisierten Datenanalyse und Eingriffsermittlung gegenüber 
GIS, deutlich eingeschränkt. Dies ist bei der Entscheidung, welches technische Hilfsmittel bei 
der Bearbeitung von landschaftspflegerischen Begleitplänen zur Anwendung kommen soll, 
mit zu beachten. Daneben ist zu berücksichtigen, in welchen Datenformaten die räumlichen 
Informationen aus der LBP-Bearbeitung an die Straßenbauverwaltung übergeben werden 
sollen. Viele Straßenbauämter bevorzugen eine Übernahme der raumrelevanten Daten des 
landschaftspflegerischen Begleitplänen in CAD-gestützten Programm-Systemen des Stra-
ßenbaus. In welchen Datenformaten die Ergebnisse des LBP zu übergeben sind, ist deshalb 
im Vorfeld vertraglich zwischen der Straßenbauverwaltung als Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer festzulegen. Der GIS-gestützten Bearbeitung des LBP wäre der Vorzug einzu-
räumen. 

Dieses Werkzeug ermöglicht zudem über verschiedene Austauschformate (vorzugsweise 
DXF- bzw. DWG-Format) eine hinsichtlich der Parzellenschärfe verlustfreie Übergabe der 
Maßnahmenplanung an die landschaftspflegerische Ausführungsplanung, so dass alle aus-
zuführenden landschaftspflegerischen Maßnahmen in die Bauausführungspläne des Stra-
ßenbaus übernommen werden können. 

Gegebenenfalls ist eine kombinierte Bearbeitung des LBP möglich, indem die Datenhaltung 
und Analyse im GIS geschieht, die zeichnerisch-kartographische Darstellung der Ergebnisse 
jedoch unter zu Hilfenahme von CAD-Systemen erfolgt. 

Von einer analogen Bearbeitung von landschaftspflegerischen Begleitplänen ist gerade vor 
dem Hintergrund einer DV-gestützten Datenhaltung in den einzelnen Straßenbauverwaltun-
gen abzusehen. 
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4.2 Datenintegration 

Bestandsdaten 

Zur Bestandserfassung innerhalb der LBP-Bearbeitung sind verschiedene Datenquellen zu 
erschließen. Dabei ist grob zu unterscheiden zwischen 

• Daten, die aus Erhebungen (Kartierungen) vor Ort oder aus analogen Karten über-
nommen werden und für eine DV-gestützte Weiterverarbeitung zu digitalisieren sind 
und 

• digitalen (Umwelt-)Daten aus vorhandenen Datensammlungen und umwelt-, natur- 
und artenschutzrechtlichen Planungsbeiträgen (z. B. UVS, FFH-VP sowie sonstigen 
naturschutzfachlichen Planungen). 

Die digitale Erfassung von Daten aus eigenen Kartierungen vor Ort oder die digitale Übertra-
gung von analogen Karteninhalten erfolgt im Rahmen des LBP in der Regel auf der Grundla-
ge digitaler Katasterdaten um die Lagegenauigkeit der digitalisierten Raumdaten beim Maß-
stabswechsel zwischen dem Bestands- und Maßnahmenplan zu optimieren.  

Die Übernahme externer digitaler Daten erfolgt entweder direkt über geeignete Schnittstellen 
(Datenaustauschformate) oder über eine Konvertierung in das vom verwendeten DV-System 
bevorzugte Datenformat. Dabei ist zu berücksichtigen, das ggf. nicht alle Teile des ursprüng-
lichen Datenformats (Attribut-Tabellen, (karto-)graphische Darstellungsweisen, Annotations) 
mit übernommen werden. Die externen digitalen Daten sind deswegen nach ihrer Übernah-
me in den Datenbestand des LBP einer Plausibilitätsprüfung im Hinblick auf inhaltliche und 
geometrische Fehler zu unterziehen und zu korrigieren. 

Gegebenenfalls hat eine Anpassung der Geometrien an den Darstellungsmaßstab der Er-
gebniskarten zu erfolgen. Daten zum gleichen Sachverhalt, die aber aus unterschiedlichen 
Quellen übernommen werden (Schutzgebietsinformationen unterschiedlicher Landkreise), 
sollten zu einem homogenen Datenbestand mit einheitlicher Datenstruktur zusammengefasst 
werden. 

Vor dem Hintergrund einer späteren Datenübergabe und der weiteren Datennutzung durch 
andere Bearbeiter sind alle Informationen und Arbeitsschritte, die für die Erfassung und / o-
der Übernahme der Bestandsdaten eine Relevanz haben, ausführlich für jeden im Rahmen 
der LBP-Bearbeitung verwendeten Datensatz zu dokumentieren. Insbesondere die folgen-
den Inhalte sind dabei zu berücksichtigen: 

• Bezeichnung des Datensatzes: Name und relativer Pfad 

• Beschreibung des Datensatzes 

• Verwaltungsebene: im Falle einer Datenübernahme 

• Datenquelle: Datenführende Stelle und Bezugsquelle im Falle einer Datenübernahme 

• Bearbeitungsstand: im Falle einer Ableitung aus vorhandenen Datenquellen oder Ü-
bernahme des Originaldatenbestandes 

• Bearbeitungshinweise: im Falle einer Ableitung aus vorhandenen Datenquellen 

• Datenformat: Shape, ARC-Info, Personal Geodatabase, DGN, DXF, EDBS, TIFF etc. 
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• Geometrie: Polygon / Region, Linie / Route, Punkt, Objekt, Raster 

• Maßstab 

• Aktualität 

• Inhalte: Attribute, Attributwerte, Erläuterungen. 

Straßenbautechnischer Vorentwurf 

Die Daten der technischen Planung werden in der Regel mit speziellen Programm-Systemen 
zur straßenbautechnischen Entwurfsplanung erstellt und dem LBP-Bearbeiter in CAD-
Formaten (DXF oder DWG) übergeben. Um diese Daten in einem GIS effektiv verwenden zu 
können, sind spezielle Anforderungen an die Struktur und den Aufbau der CAD-Dateien zu 
stellen. Diese Anforderungen sind jeweils abhängig von den verwendeten Programm-
Systemen und im Einzelfall vor Projektbeginn zwischen dem technischen Planer und dem 
LBP-Bearbeiter abzustimmen und verbindlich festzulegen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine effektive Eingriffsermittlung und Flächenbilanzierung 
im Rahmen des LBP eine polygonale Darstellung der unterschiedlichen, eingriffsrelevanten 
Trassierungselemente (z. B. Fahrbahn, Seitenstreifen, bzw. Bankett, Entwässerungsgräben, 
Böschungen etc.) erfordert. Eine lediglich zeichnerisch-linienhafte Abgrenzung der einzelnen 
straßenbautechnischen Entwurfselemente ist hingegen nicht ausreichend und bedarf im Ein-
zelfall einer aufwendigen und fehlerträchtigen Überarbeitung der Projektdaten durch den 
LBP-Bearbeiter. 

Für eine weitere Verwendung der CAD-Daten zum straßenbautechnischen Entwurf im Rah-
men der LBP-Bearbeitung ist daneben eine inhaltliche Trennung der unterschiedlichen Ent-
wurfselemente auf verschiedenen Ebenen (Layern) unabdingbar. So sind beispielsweise Be-
stands- und Planungsinformationen voneinander getrennt darzustellen. Insbesondere ist bei 
den Zeichnungsbestandteilen des straßentechnischen Entwurfs zwischen der Lageinformati-
on und den Darstellungssignaturen zu unterscheiden. Signaturen zur Darstellung von bei-
spielsweise Böschungen der Damm- und Einschnittlagen oder Textinformationen sind auf 
separaten Layern abzuspeichern. Auch die Lageinformationen der einzelnen Trassierungs-
elemente sind jeweils inhaltlich voneinander zu trennen und auf einzelnen Layern darzustel-
len. Die Lageinformationen dürfen keine Lücken aufgrund der gewählten Signaturen (z. B. 
unterbrochene Linie für die Achsdarstellung) oder (freigestellter) Planbeschriftungen aufwei-
sen. Zur einfachen und zweifelsfreien Ansprache der einzelnen Lageinformationen und Dar-
stellungssignaturen sind jeweils eindeutige Layerbenennungen zu wählen, die gesondert zu 
dokumentieren sind. 

Um einen räumlichen Bezug zu den Bestandsdaten des LBP herstellen zu können, sind die 
Zeichnungsdaten der straßentechnischen Entwurfsplanung in dem für das Projekt abge-
stimmtem Koordinatensystem (in der Regel GAUSS-KRÜGER-System) als Weltkoordinaten 
zu speichern und dem LBP-Bearbeiter zu übergeben. 

Die Übergabe der straßentechnischen Entwurfsplanung sollte auch bei größeren Straßen-
planungen blattschnittfrei erfolgen. Für eine effektive Bearbeitung im GIS ist es günstiger, 
wenn der gesamte Streckenverlauf in einem Datensatz vorgehalten wird. Andernfalls müss-
ten die bereitgestellten Daten zusammengefügt werden, was insbesondere bei den An-



 Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege im Straßenbau – Teil A – Abschnitt 2 

 Musterkarten für die einheitliche Gestaltung Landschaftspflegerischer Begleitpläne im Straßenbau  

 (Musterkarten LBP) 

Kap. 4 Hinweise zur technischen Bearbeitung  19 

schlussstellen der Blattgrenzen infolge von Zeichenungenauigkeiten zu Datenüberschnei-
dungen bzw. Datenlücken führen kann, die immer eine mehr oder weniger aufwendige Kor-
rektur nach sich ziehen. 

Änderungen der technischen Entwurfsplanung im Zuge der LBP-Bearbeitung sind unver-
meidlich. Die Konsequenz ist, dass die Daten der technischen Planung im GIS stets auf dem 
aktuellsten Stand zu halten sind. Bei Einhaltung der zuvor beschriebenen Verfahrensweise 
kann bei Änderungen der technischen Entwurfsplanung der notwendige Aufwand zur Aktua-
lisierung der Daten im GIS deutlich reduziert und damit die Bearbeitung des LBP effektiver 
gestaltet werden.  
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Anhang I Musterkarten  

1. Bestandsübersicht 

2. Bestand und Konflikte 

3. Artenschutz 

4. Maßnahmenübersicht 

5. Maßnahmen 
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